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Erfolgreiche Rückführung eines  

straffälligen iranischen Staatsbürgers 

Heute wurde die Abschiebung eines 21-jährigen iranischen 

Staatsbürgers aus Mecklenburg-Vorpommern in das EU-

Mitgliedsland Griechenland erfolgreich durchgeführt. Der 

Mann steht unter Verdacht, eine 63-jährige Frau am 9. Feb-

ruar 2025 mit einem Messer angegriffen zu haben. 

„Ich danke den Kolleginnen und Kollegen der Ausländerbe-

hörde des Landkreises Nordwestmecklenburg und des In-

nenministeriums sowie unserer landeszentralen Ausländer-

behörde, aber auch unserer Landes- und der Bundespolizei 

sowie der Justiz für die reibungslose Rückführung“, sagte 

Innenminister Christian Pegel. 

Weiter wies der Minister darauf hin, dass innerhalb der Eu-

ropäischen Union ein Flüchtling nach Europäischem Recht 

seine Schutzmöglichkeiten dort wahrnehmen müsse, wo er 

erstmals einen solchen erlangt hat oder hätte erlangen kön-

nen. „Dies ist im vorliegenden Fall Griechenland, wo ihm 

bereits ein Schutzstatus als Flüchtling eingeräumt wurde, 

weshalb die Rücküberstellung dorthin erfolgt ist“, betonte 

Pegel. 

Die Entscheidung der Justiz, der Vollziehung der Abschie-

bung trotz der Straftat am Sonntag zugestimmt zu haben, 

begrüßt Innenminister Pegel: „Es darf gar nicht erst der 

Eindruck entstehen, dass man mit dem Begehen von er-

heblichen Straftaten Abschiebungen verhindern kann. Das 

wäre ein vollkommen falsches Signal.“ 
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Hintergrund 

Der iranische Staatsbürger reiste im Spätsommer 2022 un-

erlaubt in das Bundesgebiet ein. Der dann gestellte Asylan-

trag wurde zwischenzeitig mangels Mitwirkung des Antrag-

stellers durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) eingestellt. Gleichzeitig wurde ihm die Abschie-

bung in seinen Herkunftsstaat oder in einen Staat, in den er 

einreisen darf oder der zu einer Rückübernahme verpflich-

tet ist, angedroht.  

Aufgrund neuer Erkenntnisse der Bundespolizei im Sep-

tember 2024 wurde bekannt, dass ein Schutzstatus im EU-

Mitgliedsstaat Griechenland besteht. Auf dieser Grundlage 

wurde die nunmehr erfolgte Rückführung seit längerem vor-

bereitet und konnte nach einem zeitaufwändigeren Vorlauf 

nun umgesetzt werden. 

Der 21-Jährige ist in Mecklenburg-Vorpommern mehrfach 

polizeilich in Erscheinung getreten, unter anderem mit Fäl-

len von räuberischem Diebstahl, Bedrohung, Hausfriedens-

bruch, Körperverletzung sowie Angriff auf Vollstreckungs-

beamte. Aus der richterlich angeordneten Unterbringung 

(siehe Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin 

Nr. 4/25) erfolgte die Abschiebung nach Griechenland am 

heutigen Tag. 

https://www.mv-justiz.de/gerichte-und-staatsanwaltschaften/staatsanwaltschaften/staatsanwaltschaft-schwerin/Aktuelles/?id=208477&processor=processor.sa.pressemitteilung
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